
Technisches Merkblatt 

1 / 1 

ISO-9001/14001-zertifiziert Leinöl roh, gebleicht 
Zur Herstellung von Ölfarben 

 
04155 Leinöl roh, gebleicht / 25.1.2023 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendung Bindemittel zur Herstellung von Ölfarben oder -pasten. Nicht sikkativiert, daher langsam trock-
nend. 

Eigenschaften - Naturprodukt 
- Lösemittelfrei 
- Dauerelastisch 
- Dunkelvergilbung 
- Biologisch abbaubar 

-  Grundstoff für historische Ölfarben 

Technische Daten Bindemittel Leinöl 

Farbe gelblich/klar 

Lieferform Flüssig 

Gebinde Siehe Preisliste 

Viskosität 51 dPas 

Aufbau Bei der Herstellung von Ölfarben und -pasten dient Leinöl roh, gebleicht zusammen mit Lein-
ölfirnis als Bindemittel. Pigmente werden zugesetzt und angerieben.  

Verarbeitung Verdünnung Mit Terpentinersatz, Terpentinöl rein gewöhnlich oder Verdünner geruchslos. 

Reinigung der Geräte Möglichst sofort nach Gebrauch mit Verdünner geruchlos oder Terpen-
tinersatz. 

Lagerung Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frost-
frei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Allfällige Hautbildungen ent-
fernen. 

Sicherheitsdaten Achtung! 
Getränkte Lappen können sich selbstentzünden. Diese nicht an der Luft trocknen las-
sen, sondern in einer luftdicht abgeschlossenen Metalldose aufbewahren! Von Zünd-
quellen fernhalten!  

Kennzeichnung/Sicherheitshinweise Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  Ent-
sorgung des Inhalts/der Behälter gemäss den geltenden örtlichen, regionalen, nationalen 
und/oder internationalen Vorschriften. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
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Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien 
schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe 

Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 


